
Verkaufsstellen

Hier gibt es die Gutscheine für das Frauenmobil  (Nur solange der Vorrat reicht).

Bürgerbüro Mitte, Pferdemarkt 14, Telefon 235-4444
Bürgerbüro Nord, Stiller Weg 10, Telefon 235-4444
 Öffnungszeiten 
 Montag bis Mittwoch  von 8 bis 15.30 Uhr
 Donnerstag    von 8 bis 18 Uhr
 Freitag    von 8 bis 12 Uhr

Stadtteilbibliothek Eversten, Brandsweg 50, Telefon 235-4240
 Montag     von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
 Mittwoch     von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Flötenteich, Hochheider Weg 169, Telefon 235-4250
 Dienstag     von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
 Donnerstag   von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Kreyenbrück, Alter Postweg 1, Telefon 235-4280
 Dienstag     von 11 bis 18 Uhr
 Donnerstag  von 11 bis 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Ofenerdiek, Lagerstraße 39, Telefon 602877
 Montag     von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
 Mittwoch     von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
 Freitag     von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie unter www.oldenburg.de/datenschutz

Herausgegeben von: 
Stadt Oldenburg (Oldb) - Der Oberbürgermeister
Gleichstellungsbüro 
Stand: Dezember 2023

Für allgemeine Anfragen an die Stadt Oldenburg 
nutzen Sie bitte unser Kontaktformular unter
www.oldenburg.de/kontakt

63 0 63  Taxi 63 GmbH

25 1 25         Hunte-Taxi 

12 1 21                 minicar 

32 0 32  Dobbentaxi

20 20 21   Horst Eispert 

41 5 15  Taxen-Hartwig 

55 5 55  Stern Taxi 

24 0 24                   Taaxi.de 

8 11 11                 ACHT-ELF-ELF...Das Taxi 

66 66 66               Taxi 66

30 6 30                  Die Schwarzen  
 

Telefonnummern beteiligter Unterneh men

Frauenmobil
S I C H E R  D U R C H  D I E  N A C H T

Nachtfahrservice
für Frauen

in Oldenburg

owww.oldenburg.de/frauenmobilo



Frauenmobil
 In der Dämmerung und Dunkelheit sind Frauen 
häufig unsicher, wenn sie alleine unterwegs sind. 
Sie befürchten Belästigungen, Übergriffe oder 
Gewalt und nehmen Umwege in Kauf, 
um bestimmte Straßen zu umgehen. Einige 
vermeiden gar, abends das Haus zu verlassen. 

Der Rat der Stadt Oldenburg hat beschlossen, 
dies zu verändern und Mittel für einen Nachtfahr-
service für Frauen zur Verfügung zu stellen. 
 Mit dem Frauenmobil fahren Frauen sicher
 durch die Nacht.

Es ermöglicht Frauen ohne Angst vor Übergriffen 
auf dem Heimweg das vielfältige Veranstaltungs-
und Freizeitangebot in Oldenburg zu nutzen.

Das Frauenmobil basiert auf einem Gutschein-
modell.

Wie funktioniert es?�
Die Nutzerin erwirbt im Vorfeld einen Gutschein im Wert von 7 Euro.
Die Differenz zwischen Gutschein und tatsächlichen Fahrtkosten  
trägt die Nutzerin.
Pro Fahrt kann ein Gutschein eingelöst werden.
Dieses gilt unabhängig von der Zahl der Mitfahrerinnen.

Wo gibt es die Gutscheine?�
Die Gutscheine können zu einem Preis von 2 Euro in den 
Stadtteilbibliotheken Kreyenbrück, Flötenteich, Eversten, Ofenerdiek 
und in den Bürgerbüros Nord und Mitte erworben werden. 
Pro Abholung werden maximal 10 Gutscheine ausgegeben. 
Beim Erwerb muss der  Personalausweis oder der 
Schülerinnenausweis vorgelegt werden. 
Der Name der Nutzerin wird in den Gutschein eingetragen. 
 Die Gutscheine sind nicht auf andere Personen übertragbar.

Wie lange sind die Gutscheine gültig?�
Die Gutscheine sind bis einschließlich dem 1. Januar 2025 gültig.
Eine Rückgabe nicht eingelöster Gutscheine ist nicht möglich.

Wie wird das Frauenmobil bestellt?�
Es sollte möglichst telefonisch über die auf der Rückseite 
angegebenen Telefonnummern mit dem Hinweis auf  das
»Frauenmobil« angefordert werden. Ein Zustieg an den Warte-
plätzen ist gestattet.

Wann fährt das Frauenmobil?�
Das Frauenmobil fährt  ganzjährig von 19 bis 5 Uhr.

Wo fährt das Frauenmobil?�
Das Frauenmobil fährt von Tür zu Tür ausschließlich innerhalb 
der Stadtgrenzen Oldenburgs. Fahrten nach oder von außerhalb 
sind nicht möglich.

Wer darf mitfahren?�
Frauen und Mädchen ab zwölf Jahren mit Erstwohnsitz in 
Oldenburg und Frauen mit Kindern bis 14 Jahren können das 
Frauenmobil nutzen. Männliche Begleitpersonen ab 
14 Jahren sind von der Beförderung ausgeschlossen.

Die Mitnahme von Fahrrädern richtet sich nach den 
Bedingungen und Zuschlägen des angerufenen 
Unternehmens.

 Zu guter Letzt
Wenn Ihnen als Nutzerin etwas auffällt, Sie Anregungen oder 
Kritik haben, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Bitte 
merken Sie sich gegebenenfalls  auch die Wagennummer.

So erreichen Sie das Gleichstellungsbüro 
der Stadt Oldenburg:
Telefon: 235-2135 
E-Mail: gleichstellung@stadt-oldenburg.de
www.oldenburg.de/gleichstellung 
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